
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Stadt Grünberg, Stadtteil Lumda 
 

Bebauungsplan Nr. 95 
 

„Gewerbegebiet Lumda“ 
 
 
 
 

 
 
 
 
Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlich-
keit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB eingegangenen Stellungnahmen mit Hinweisen und 
Anregungen (Frist bis zum 30.04.2020). 
 
 
 
Grünberg und Wettenberg, den   21.05.2020 
Zuletzt durchgesehen und aktualisiert:   13.02.2025 
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Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 
Abs. 1 BauGB  
 
Stellungnahmen ohne Anregungen  

Abwasserverband Wiesecktal (30.04.2020) 
Avacon Netz GmbH (18.03.2020) 
Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der BW (16.03.2020) 
Gemeindevorstand der Gemeinde Mücke (29.04.2020) 
Industrie- und Handelskammer Gießen-Friedberg (27.04.2020) 
Kreisausschuss des Landkreises Gießen, FD Naturschutz (21.04.2020) 
Landesverband der jüdischen Gemeinden in Hessen (18.03.2020) 
Mittelhessen Netz GmbH (20.04.2020) 
Oberhessengas Netz GmbH (07.04.2020) 
Ovag Netz AG (23.03.2020) 
Pledoc GmbH (30.03.2020) 
Polizeipräsidium Mittelhessen – Städtebauliche Kriminalprävention (24.04.2020) 
Polizeipräsidium Mittelhessen – Regionaler Verkehrsdienst (01.04.2020) 
Tennet TSO GmbH (17.03.2020) 
Vodafon Hessen GmbH & Co. KG (30.04.2020)  
 
Stellungnahmen mit Anregungen  

Deutsche Funkturm GmbH (30.04.2020) 
Deutsche Telekom Technik GmbH (25.03.2020) 
Hessen Mobil Dillenburg (23.04.2020) 
Kreisausschuss des Landkreises Gießen, FD Gefahrenabwehr (03.04.2020) 
Kreisausschuss des Landkreises Gießen, FD Wasser- und Bodenschutz (20.04.2020) 
Landesamt für Denkmalpflege - hessenARCHÄOLOGIE (22.04.2020) 
Landkreis Gießen - Landrätin FD Verkehr (31.03.2020) 
Regierungspräsidium Gießen, Dez 31 (29.04.2020) 
 
 
Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung sind keine Stellungnahmen eingegangen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlung 

Entwurfs- und Offenlegungsbeschluss 
 
(1) Die in der Anlage befindlichen Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der früh-

zeitigen Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 Abs. 1 BauGB eingegangenen Stellungnahmen werden als Stellungnahmen der 
Stadt Grünberg beschlossen. 

 
(2) Der Entwurf des Bebauungsplanes und die Begründung sind in der gemäß (1) geän-

derten Fassung nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen. Die beteiligten Be-
hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind von der Auslegung zu be-
nachrichtigen. 
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Deutsche Funkturm GmbH (30.04.2020) 
 
Beschlussempfehlung 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Der Bebauungsplan trifft keine Festsetzungen, die den Fortbestand des Mobilfunksen-
demastes infrage stellen. 
Die Deutsche Funkturm GmbH erhält mit Bekanntgabe der Offenlage des Bebauungs-
planentwurfes im Hinblick auf die zukünftige Höhenentwicklung des Geländes und der 
zulässigen baulichen Anlagen konkretisierte Plankarte für ihre Prüfung, ob Richtfunk-
verbindungen betroffen sind. Eine Prüfung im Rahmen des vorliegenden Abwägungs-
prozess kann nicht erfolgen, da die hierfür erforderlichen Unterlagen der Stellungnahme 
nicht beigefügt sind. 
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Deutsche Telekom Technik GmbH (25.03.2020) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die Telekommunikationslinien liegen nicht im räumlichen Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes und werden durch die getroffenen zeichnerischen und textlichen Festset-
zungen in ihrem Bestand nicht gefährdet. 
 
zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Ein weiterführender Handlungsbedarf besteht für den vorliegenden Abwägungsprozess 
nicht. Die Deutsche Telekom Technik GmbH wird allerdings an der Erschließungspla-
nung frühzeitig beteiligt. 
 
zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Zum jetzigen Zeitpunkt sind noch keine Angaben über die sich letztlich ansiedelnden 
Betriebe und damit auch den Bedarf an Telekommunikationsinfrastruktur möglich. 
 
zu 4.: Der Anregung wird entsprochen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seite 5 und 6: Anlagen zur Stellungnahme der Deutschen Telekom Technik GmbH 
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Hessen Mobil Dillenburg (23.04.2020) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
zu 1.: Der Anregung wird entsprochen. 
 
Am 22.02.2024 und 07.05.2024 fanden Gespräche mit Hessen Mobil über die Erschlie-
ßung des Gewerbegebiets statt. Hessen Mobil bevorzugt danach die Erschließung des 
Gewerbegebiets über eine LSA. Der Magistrat der Stadt Grünberg hat am 10.04.2024 
beschlossen, dass seitens der Stadt die Erschließung mittels eines Kreisverkehrs ge-
wünscht wird. Hierzu finden weitere Abstimmungen mit Hessen Mobil statt. Insbeson-
dere hat die Stadt Grünberg ihre Erwägungen hierzu in einer schriftlichen Stellung-
nahme gegenüber Hessen Mobil niedergelegt. Dabei wurde als Kompromiss hinsichtlich 
der widerstreitenden Ansichten vorgeschlagen, das Gewerbegebiet über die L3127 mit-
tels Kreisverkehrs und Vorrüstung für eine Pförtnerampel zu erschließen. 
Hessen Mobil hat mit Schreiben vom 11.11.2024 mitgeteilt, dass die Einsatzkriterien für 
einen Kreisverkehrsplatz erfüllt seien. Unter Beachtung der folgenden Hinweise wird 
eine positive Stellungnahme in Rahmen der TÖB-Beteiligung in Aussicht gestellt: 
− Die Details der KVP-Planung sind einvernehmlich mit Hessen Mobil abzustimmen 

(z.B. Durchmesser mind. 40,0 m, Pförtnerampel usw.) 
− Sämtliche Kosten die im Zusammenhang mit der Anbindung des Plangebietes an 

die L 3127 entstehen (z.B. Planung, Bau, Ablöse, usw.) hat die Stadt Grünberg zu 
tragen. 

− Vor Baubeginn müssen die Stadt Grünberg und Hessen Mobil eine Vereinbarung 
über die Regelung der technischen und rechtlichen Einzelheiten schließen. 

− Eine Gestaltung der Mittelinsel ist ebenfalls mit Hessen Mobil abzustimmen. Dazu 
wird darauf hinweisen, dass in diesem Bereich keine Anprallhindernisse entstehen 
dürfen und keine Werbung angebracht werden darf. 

 
zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die Verkehrsuntersuchung wurde in der Zeit vom 13.06. bis 19.06.2024 aktualisiert und 
ein neues Gutachten angefertigt. Die Unterlagen wurden Hessen Mobil zur Verfügung 
gestellt. 
Am 22.02.2024 fand ein Gespräch mit der Autobahn GmbH und Hessen Mobil statt. 
Hierbei wurde vereinbart, dass die benachbarten Anschlussstellen an die A5 im Rahmen 
der Bauleitplanung nicht weiter betrachtet werden müssen. Sollte zu einem späteren 
Zeitpunkt ein Ausbau mit Lichtsignalanlage erforderlich werden, erfolgen Planung und 
Bau durch den Straßenbaulastträger.  
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5. 
 
 
 
6. 
 
 
 
7. 
 
 
 
 
8. 
 
 
9. 
 
 
10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die in der bereits nachrichtlich übernommenen Bauverbotszone geltenden Restriktionen 
werden im Entwurf des Bebauungsplanes wie angeregt ergänzt. 
 
zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Der Pylon wird aus der Bauverbotszone rausgerückt. 
 
zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
zu 6.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Der Bebauungsplan bereitet keine Maßnahmen vor, die zwingend zu einer Blendung 
der Verkehrsteilnehmer auf den klassifizierten Straßen führen. Im Übrigen sei darauf 
hingewiesen, dass, wie die Einlassungen unter Ziffer 5 zeigen, Hessen Mobil an den 
Genehmigungsverfahren für bauliche Anlagen in dem potenziell kritischen Bereich zu 
beteiligen ist. 
 
zu 7.: Der Anregung wird entsprochen. 
 
Den Straßenparzellen bzw. Entwässerungsanlagen der Landesstraße wird kein Ober-
flächenwasser zugeführt. 
 
zu 8.: Der Anregung wird entsprochen.  
 
zu 9. und 10.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Kreisausschuss des Landkreises Gießen, Gefahrenabwehr (03.04.2020) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
vgl. Seite 11 
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zu 1.: Die Hinweise werden Kenntnis genommen. 
 
Die Wasserversorgung wird aus dem Hochbehälter Reinhardshain erfolgen. Die Brand-
reserve das Hochbehälters reicht aber nicht aus, um die Löschwasserversorgung voll-
umfänglich leitungsgebunden zu gewährleisten. Um den Grundschutz sicherzustellen, 
werden im Straßenraum zusätzlich eine oder mehrere unterirdische Zisternen in Form 
von Großröhren eingebaut.  
Welche Gesamtlöschwassermenge aus dem Leitungsnetz zur Verfügung gestellt wer-
den kann, wird als Hinweis in den Entwurf des Bebauungsplanes aufgenommen. Sofern 
im Einzelfall weiterer Bedarf besteht, ist dieser durch individuell von der jeweiligen Bau-
herrschaft nachzuweisen. 
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zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Soweit Sie die Ebene der verbindlichen Bauleitplanung betreffen, wurden Sie bei der 
Aufstellung des Bebauungsplanes bereits berücksichtigt. Im Übrigen muss auf die 
Ebene der Baugenehmigungsverfahren im Vollzug des Bebauungsplanes verwiesen 
werden.  
Ergänzend wird auf die Ausführungen zu Ziffer 3 hingewiesen. 
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zu 3.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die notwendige Hilfsfrist (6 Einsatzkräfte müssen innerhalb 10 Minuten an der Einsatz-
stelle die Hilfe eingeleitet haben) kann auf Basis des Nachweises zur Flächendeckung 
von den Standorten Lumda, Beltershain und Reinhardshain eingehalten werden. Die 
Kernstadt würde mit den notwendigen Sonder-/Führungsfahrzeugen ergänzen. (Stadt-
brandinspektor (03.02.2025)  
 
Derzeit ist in der Stadt Grünberg ein kreiseigenes Hubrettungsfahrzeug stationiert. Die-
ses Hubrettungs-fahrzeug ist Gegenstand eines Landkreiskonzeptes, welches die Ein-
haltung der Hilfsfrist von 20 Minuten für ein Hubrettungsfahrzeug für alle Kommunen im 
Landkreis Gießen sicherstellt. Theoretisch ist auch zukünftig eine Stationierung in einer 
anderen Kommune möglich, die Hilfsfrist von 20 Minuten wäre dabei aber stets sicher-
gestellt. 
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1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kreisausschuss des Landkreises Gießen, Wasser- und Bodenschutz (20.04.2020) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1.: Der Anregung wird entsprochen. 
 
Anlässlich der Stellungnahme wurde eine orientierende Baugrunduntersuchung durch-
geführt. Die Gutachter der GEONORM GmbH Gießen führen in ihrer Expertise vom 
10.07.2024 zu Thema Grundwasser aus, dass während der Außenarbeiten im Februar, 
April, Mai und Juni 2024 in 12 von 26 Sondierungen 
Grundwasser eingemessen werden konnte. Bei 5 Sondierungen wurden temporäre 
Grundwasserpegel eingebaut. Und weiter:  
 
„Bei dem angetroffenen Grundwasser handelt es sich erfahrungsgemäß um Stau- und 
Schichtwasser, welches sich diffus in den stärker sandigen Lagen bewegt und sich auf 
undurchlässigeren, stärker bindigen Schichten bzw. auf der stärker gebundenen Fels-
oberkante aufgestaut hat. 
Die Stau- und Schichtwasserbildung wird erfahrungsgemäß insbesondere durch Nieder-
schläge stark beeinflusst. Es ist daher in Abhängigkeit von den Niederschlagsverhält-
nissen und besonders im Winterhalbjahr mit einem Auftreten von Stau- und Schichtwas-
ser zu rechnen. Dies zeigt sich auch an den unterschiedlichen Wasserständen zwischen 
Februar und Juni 2024.“  
 
Die Festlegung eines Bemessungswasserstandes, der den höchsten Grundwasser-
stand anzeigt, sind aufgrund der angetroffenen Grundwasserverhältnisse sowie der 
Hanglage nicht sinnvoll und sollte für jedes Baufeld im Zuge einer Baugrunderkundung 
festgelegt werden. 
Der Bebauungsplan schafft das Baurecht für die Erschließungsstraßen, entsprechend 
wurde hierfür bereits eine Baugrunduntersuchung durchgeführt. Auch die Geländemo-
dellierung soll im Zuge der Erschließung erfolgen. Die aufgrund der Lage innerhalb des 
Wasserschutzgebietes erforderliche Ausnahmegenehmigung und die Baugenehmigun-
gen sollen rechtzeitig vor Beginn der Baumaßnahmen beantragt werden.   
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5. 
 
 
6. 
 
 
7. 
 
 
 
 
8. 
 
 
 
 
 
9. 
 
 
 
10. 

 
 
 
zu 2. und 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
zu 4.: Der Anregung wird zur Kenntnis genommen. 
 
Für die Regenrückhaltung werden im Bebauungsplan zwei Vorhalteflächen ausgewie-
sen. Die Abflusseinrichtung für das nördliche RRB wurde in den Bebauungsplan mit 
aufgenommen. Der Abfluss des südlichen Beckens erfolgt in einen vorhandenen Ent-
wässerungsgraben, der die Lumda speist. 
 
zu 5.: Der Anregung wird zur Kenntnis genommen. 
 
Ihr wurde bereits entsprochen. Das Baugebiet ist in der SMUSI, Stand 11/2023, mit einer 
Fläche von rd. 29,65 ha zur Entwässerung im Trennsystem berücksichtigt. 
  
zu 6.: Der Anregung wird entsprochen. 
 
zu 7.: Der Anregung wird entsprochen. 
 
Der Entwurf für die abwassertechnische Erschließung ist bereits erarbeitet und wird zeit-
nah mit dem Fachdienst Wasser- und Bodenschutz abgestimmt. 
 
zu 8. und 9: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bebauungsplan Nr. 95 „Gewerbegebiet Lumda“       Seite 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
zu 10.: Der Anregung wird entsprochen. 
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Landesamt für Denkmalpflege – hessenARCHÄOLOGIE (22.04.2020) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
vgl. Seite 18 
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zu 1.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Anlässlich der Stellungnahmen wurde eine archäologisch-geophysikalische Prospektion 
durchgeführt. Im Abschlussbericht stellen die Gutachter von PZP, Marburg, zu der in der 
Zeit vom 18.-20.03.2024 durchgeführten Untersuchung fest, dass es in den Daten der 
Magnetometerprospektion nur wenige Hinweise auf mögliche archäologische Befunde 
gebe. Da mehr als ¾ der Untersuchungsfläche durch moderne Störungen und vor allem 
durch den anstehenden Basalt sehr stark gestört seien, sei die Aussagekraft der Mag-
netometerprospektion im Hinblick auf das archäologische Potential stark eingeschränkt. 
Es sei möglich, dass in den stark gestörten Bereichen archäologisch relevante Struktu-
ren unerkannt geblieben sind. 
Die Untersuchung wurde der hessenARCHÄOLOGIE bereits zur Prüfung vorgelegt. Die 
hessenARCHÄOLOGIE wird ggfs. die Flächen benennen, bei denen vor Baubeginn 
Suchschnitte und flächenhaft Grabungen durchzuführen sind.  
 
zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Landkreis Gießen - Landrätin FD Verkehr (31.03.2020) 
 
Beschlussempfehlung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Bedenken werden zur Kenntnis genommen. 
 
Für den Anschluss an die Landesstraße wird eine detaillierte Planung erstellt mit Hessen 
Mobil abgestimmt. 
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Regierungspräsidium Gießen, Dez 31 (29.04.2020) 
 
Beschlussempfehlungen 
 
vgl. Seite 21 
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3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. und 2.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
zu 3.: Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
Bei Z 5.4-10 RPM handelt es sich um ein Ziel der Raumordnung, an das die Gemeinden 
ihre Bauleitpläne anzupassen haben. Die „Selbstvermarktungsklausel“ ist daher in der 
Formulierung des RPM in den normativen Teil des Bebauungsplanes aufzunehmen. So-
bald der RPM eine Neufassung beinhaltet, werden sich die dann zu bearbeitenden Be-
bauungspläne hieran anpassen.  
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8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 4. und 5.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
zu 6.: Der Anregung wird entsprochen. 
 
zu 7.: Der Anregung wird entsprochen. 
 
Die Obere Landesplanungsbehörde beim Regierungspräsidium Gießen erhält eine Liste 
mit den im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 25 „In den Temper-
wiesen“ noch unbebauten Grundstücken mit Angabe der Eigentümer und einer Erklä-
rung zu jedem einzelnen Grundstück, aus welchem Grunde es nicht bebaut ist.  
In der Begründung zum Entwurf des Bebauungsplanes wird aber nur aufgenommen, 
dass es eine solche Liste gibt und dass sie der Obere Landesplanungsbehörde beim 
Regierungspräsidium Gießen vorgelegt wurde. Weitergehende Ausführungen in der Be-
gründung zum Entwurf des Bebauungsplanes scheiden aus Gründen des Datenschut-
zes aus. 
 
zu 8.: Der Anregung wird entsprochen. 
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9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. 
 
 
 
 
 
 
11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 9.: Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 
 
Bei dem Graben handelt es sich um ein Gewässer von wasserwirtschaftlich untergeord-
neter Bedeutung, das mit der Bebauung zudem seinen Einzugsbereich verliert. Dennoch 
wird die Grabenparzelle bei der Erarbeitung des Entwässerungskonzeptes berücksich-
tigt und soweit möglich erhalten. 
 
zu 10.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 11.: Der Anregung wird entsprochen. 
 
Anlässlich der Stellungnahme wurde eine Abfalltechnische Bodenuntersuchung durch-
geführt. Die GEONORM GmbH Gießen haben lt. ihrer Expertise vom 10.07.2024 zur 
Feststellung des Bodenaufbaus und zur Entnahme von Bodenproben am 23. und 24.05. 
sowie 03. und 04.06.2024 über das gesamte Gebiet verteilt 13 Rammkernsondierungen 
bis max. 5,0 m unter Geländeoberkante abgebohrt, um einen Gesamtüberblick zu be-
kommen.   
Die Untersuchung wird dem Dezernat 41.4 mit Bekanntgabe der Offenlage des Bebau-
ungsplanentwurfes zur Prüfung vorgelegt, ob Teilflächen als solche zu kennzeichnen 
sind, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind (§ 9 Abs. 5 
Nr. 3 BauGB). 
 
zu 12.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
zu 13.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
§ 2 Abs. 4 KV hat folgenden Wortlaut: „Soweit möglich soll eine schutzgutbezogene 
Kompensation im Sinne der in § 7 Abs. 1 Nr. 2 des Bundesnaturschutzgesetzes ge-
nannten Naturgüter, auch hinsichtlich der Bodenfunktionsverluste, erfolgen. Kompensa-
tionspflichten aus unterschiedlichen Rechtsbereichen sind soweit möglich auf derselben 
Fläche umzusetzen. Der Abstand vom Eingriffsort soll deshalb 50 Kilometer nicht über-
schreiten. Die Neuinanspruchnahme von Flächen ist zu minimieren. Ausgleich für Ver-
siegelungen ist vorrangig durch Entsiegelungen zu erbringen. Befristete Eingriffe sind 
vorrangig nach deren Abschluss durch eine naturnahe Gestaltung der Eingriffsfläche zu 
kompensieren.“  
Die Fundstelle besagt also nur, dass bei der Kompensationsplanung auch Bodenfunkti-
onsverluste möglichst ausgeglichen werden sollen und dies möglichst auf der Fläche, 
auf der auch die Eingriffe in die Vegetation und die Tierwelt ausgeglichen werden. Die-
sem Auftrag trägt der Bebauungsplan Rechnung. 
 
zu 14.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
An den räumlichen Geltungsbereich grenzen eine Autobahn, eine Landesstraße und 
Wald an. Hier besteht keine Erosionsgefahr. Nur zum Lumdatal hin fällt das Gelände 
deutlich ab. Im Zuge der Baugebietserschließung wird das Gelände terrassiert und eine 
Böschung aufgebaut, die Erosion zulasten der unterhalb liegenden und landwirtschaft-
lich genutzten Flächen verhindert. Die Anlage der Böschung erfolgt nach den heutigen 
Standards und wird durch auf Erdbau spezialisierte Unternehmen durchgeführt. Den-
noch ist eine bodenkundlichen Baubegleitung vorzusehen, um zu verhindern, dass bei 
Einzelbaumaßnahmen, die im Zuge der Baugebietserschließung hergestellten Schutz-
vorkehrungen wieder beseitigt werden. 
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17. 
 
 
 
 
18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. 

 
zu 15.: Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
Eine über die Festsetzungen hinausgehende Sicherung ist nicht erforderlich.  
 
zu 16.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die Begründung zum Bebauungsplan wird um die genannten Fundstellen und die Bitte 
um Kenntnisnahme ergänzt, damit sich die Personen, die sich angesprochen fühlen, 
aus erster Hand informieren können. 
 
zu 17.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
zu 18.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Ein weiterführender Handlungsbedarf besteht für den vorliegenden Abwägungsprozess 
nicht, da mit den Baumaßnahmen nur entsprechende qualifizierte Unternehmen beauf-
tragt werden, denen das Merkblatt bekannt ist und die es berücksichtigen. 
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20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22. 

 
 
 
zu 19.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Ein weiterführender Handlungsbedarf besteht nicht, da die Schutzgebietsverordnung 
ohnehin unmittelbar Anwendung findet. Nur der Vollständigkeit halber sei darauf hinge-
wiesen, dass der Bebauungsplan Entsorgungsbetriebe bereits per Festsetzung aus-
schließt.   
 
zu 20.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Eine weitere bauliche Ausdehnung des Gewerbegebietes in Richtung des im Zusam-
menhang bebauten Ortsteils von Lumda ist nicht vorgesehen. 
 
zu 21.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Sie werden zur Berücksichtigung im Vollzug des Bebauungsplanes, dem eigenen Ad-
ressaten, in der Plankarte und der Begründung zum Bebauungsplan vermerkt. 
Die Barbara Rohstoffbetriebe GmbH wird im Rahmen der Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange zum Entwurf des Bebauungsplanes ebenfalls an-
geschrieben. 
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23. 
 
 
 
 
24. 
 
 
 
 
 
 
 
 
25. 
 
 
 
 
 
 
26. 
 
 
 

zu 22.: Die Bedenken werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegenden Flächen werden 
landwirtschaftlich, als Acker und Grünland, genutzt. Der Regionalplan Mittelhessen, 
RPM2010 stellt östlich der BAB A5 Vorranggebiet für Industrie und Gewerbe, Planung, 
dar. Auf Anregung der betroffenen Landwirte hatte die Stadt Grünberg eine Verlegung 
dieses Vorranggebietes auf die westliche Seite der Autobahn erbeten. Dem hierfür not-
wendigen Zielabweichungsverfahren hatte der Haupt- und Planungsausschuss der Re-
gionalversammlung Mittelhessen am 18.12.2014 zugestimmt. 
Bei der Aufstellung des Bebauungsplanes wird nicht verkannt, dass jede Inanspruch-
nahme landwirtschaftlich genutzter Flächen einen Eingriff in die Agrarstruktur darstellt. 
Insgesamt werden 25,5 ha landwirtschaftliche Fläche in Anspruch genommen. Auf das 
Industrie- und Gewerbegebiet entfallen hiervon 23,55 ha: 10,77 ha Dauergrünland (da-
von 1,0 ha für den Ameisenbläuling) und 12,78 ha Ackerfläche (davon 0,96 ha für die 
Feldlerche).  
Betroffen sind mehrere landwirtschaftliche Betriebe. Tabelle 1 zeigt die Betroffenheit 
insgesamt, Tabelle 2 die Betroffenheit durch Maßnahmen des Artenschutzes. Die An-
gaben gliedern sich in Dauergrünland (DGL) und Ackerflächen (AL): 
 
Tab. 1.: Bewirtschafter Gewerbegebiet Lumda  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Be-
wirt-
schaf-
ter 

Bewirtschaftungsfläche in 
ha 

betroffene Fläche in 
ha 

betroffene Fläche in 
% 

gesamt davon ge-
samt 

davon ge-
samt 

davon 

DGL AL DGL AL DGL AL 

A 134,61 47,57 87,04 9,98 6,63 3,35 7,4 13,9 3,9 

B 248,76 37,89 210,87 7,34 2,24 5,10 3,0 5,9 2,4 

C 70,00 19,37 50,62 3,97 1,50 2,47 5,7 7,7 4,9 

D 11,24 5,96 5,28 0,28 0,28 0,00 2,5 4,7 0,0 

E 73,06 49,97 23,09 1,62 0,00 1,62 2,2 0,0 7,0 

F 83,90 83,90 0,00 0,12 0,12 0,00 0,1 0,1 0,0 

G 253,42 1,99 251,43 0,24 0,00 0,24 0,1 0,0 0,1 
 
Als Regelvermutungsgrenze für eine Beeinträchtigung landwirtschaftlicher Betriebe in 
ihrer Existenz und ihren Entwicklungsmöglichkeiten wird ein Flächenentzug von 10%  
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27. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29. 
 
 
 
 

der jeweiligen Gesamtfläche angenommen. Spalte 8 zeigt, dass die Betroffenheit aller 
landwirtschaftlichen Betriebe deutlich unter 10% liegt.  
Auch wenn eine Gefährdung landwirtschaftlicher Betriebe nicht zu erwarten ist, bemüht 
sich die Stadt Grünberg dennoch, dass betroffenen landwirtschaftlichen Betrieben 
Tauschflächen vergleichbarer Qualität zur Verfügung gestellt werden, sofern sie dies 
möchten.  
So konnte die Stadt Grünberg von einem landwirtschaftlichen Betrieb, der nicht durch 
das Gewerbegebiet betroffen ist, eine Fläche von rund 3,2 ha erwerben und diese den 
betroffenen Landwirten zum Kauf oder zur Pacht anbieten. Weiterhin wurde denjenigen 
Landwirten, die durch den Ausgleich hinsichtlich der Feldlerche in den von ihnen von 
der Stadt gepachteten Flächen betroffen sind, ein Angebot zur Vergütung der Bewirt-
schaftung der Ausgleichsflächen unterbreitet und zusätzlich wurde angeboten, dass die 
nicht für den Ausgleich vorgesehenen Restflächen der betroffenen Flurstücke ohne 
Pachtzins landwirtschaftlich bewirtschaftet werden können. Auf diese Weise wurde ver-
sucht die Betroffenheit der landwirtschaftlichen Betriebe weitmöglichst abzumildern. 
 
Tab. 2.: Bewirtschaftungseinschränkungen durch Maßnahmen des Artenschutzes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Be-
wirt-
schaf-
ter 

Bewirtschaftungsfläche in 
ha 

betroffene Fläche in ha davon ha für 

ge-
samt 

davon ge-
samt 

davon Feld-
lerche 

Amei-
sen-
bläu-
ling 

 DGL AL  DGL AL AL DGL 

A 134,61 47,57 87,04 9,98 6,63 3,35 0,17  

B 248,76 37,89 210,87 7,33 2,24 5,10 0,23 0,60 

Reine Betroffenheit durch Maßnahmen des Artenschutzes 

H       0,16  

I       0,15  

J       0,25  

K        0,41 
 
Für den naturschutzfachlichen Ausgleich und Maßnahmen des Artenschutzes werden 
landwirtschaftlich genutzte Flächen nur in dem unabdingbar notwendigen Umfang in  
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30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anspruch genommen. Weiterführend wird hier auf den Umweltbericht verwiesen, dieser 
ist Bestandteil der Begründung (§ 2a BauGB). 
 
zu 23: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
zu 24.: Den Anregungen wird entsprochen. 
 
zu 25. und 26.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
zu 27.: Der Anregung wird entsprochen. 
 
Die Begründung zum Entwurf des Bebauungsplanes wird entsprechend ergänzt. 
 
zu 28.: Der Anregung wird entsprochen. 
 
Auf die Ausführungen zu Ziffer 7 sei verwiesen.  
 
Die Gemeinden Rabenau und Allendorf (Lumda) haben mit Schreiben vom 23.10.2024 
bzw. 20.11.2024 mitgeteilt, dass sie über keine Gewerbegrundstücke mehr verfügen. 
 
zu 29.: Der Anregung wird entsprochen. 
 
Der Umweltbericht zur Änderung des Flächennutzungsplanes wird auch die Teilfläche, 
die der Landwirtschaft zurückgegeben wird, betrachten und bewerten. 
 
zu 30.: Der Anregung wird entsprochen. 
 
Der Umweltbericht wird entsprechend ergänzt. 
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